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Hagelkºrner entstehen in Gewitterwolken, wenn bestimmte Bedingungen herrschen. Kommen dann 
noch besondere Windbedingungen hinzu, die dazu f¿hren, dass sich ein rotierendes Aufwindgebiet 
bildet, kºnnen sich extreme Gewitter, sogenannte Superzellen, entwickeln, die ungewºhnlich groÇe 
Hagelkºrner produzieren.  

S   T ... 
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Besonderen 
bedanke ich 
mich bei den 
Kommandant 
HBI Josef 
Burg und HBI 
Mag. Alexand-
er Pºttinger, 
die mit ihren Kameradinnen und Ka-
meraden eine Woche im Dauerein-
satz standen. 
 
¦ber das stattgefundene GroÇscha-
densereignis werden wir in Zusam-
menarbeit mit unseren Feuerwehren 
eine Sonderzeitung herausgeben. 

B  

L  J   T ,  T   T ! 

Als ob Corona nicht schon genug 
gewesen wªre! Die Gewitterfront am 
24. Juni, mit bis zu sieben Zentime-
ter groÇen Hagelkºrnern, war in der 
Geschichte der ¥sterreichischen 
Hagelversicherung ein noch nie da 
gewesenes Schadensereignis. Die 
schweren Hagelkºrner durchschlu-
gen Dachfenster, beschªdigten un-
zªhlige Solar- und Photovoltaikanla-
gen zerstºrten viele Autos und be-
schªdigten die meisten Hausdªcher 
in unserem Gemeindegebiet.  
 
Unsere beiden Feuerwehren Ober-
wºdling und Unterstetten, sowie 
zahlreiche Feuerwehren aus der 

Umgebung wurden bei der Koordi-
nierung der Einsªtze von unserem  
Bezirksfeuerwehrkommandanten 
OBR Herbert Ablinger und vom Ab-
schnittskommandanten Brandrat 
Johann Kronsteiner tatkrªftig unter-
st¿tzt. Professionelle Stabsunter-
st¿tzung gab es von der EFU-
Einheit der FF Kallham. Angefordert 
wurden Spezialeinheiten mit Tele-
skopmastb¿hnen,  Hºhenrettergrup-
pen und Krªnen, um die beschªdig-
ten Hªuser provisorisch abzude-
cken.  
 
Ich darf mich f¿r die groÇartige Hilfe 
aller Einsatzkrªfte bedanken. Im 

geholt, dieser war einstimmig. 
Zur groÇen Freude lassen die der-
zeit niedrigen Coronazahlen umfas-
sende LockerungsmaÇnahmen zu, 
sodass die sozialen Kontakte und 
das Vereinsleben in einem grºÇeren 
Umfang wieder stattfinden kºnnen. 

In vielen Bereichen des ºffentli-
chen Lebens braucht es entspre-
chend der 3-G-Regel ĂGetestet ï 
Geimpft ï Genesenñ einen geeigne-
ten Eintrittsnachweis, damit man 
Zugang zur Gastronomie und zu 
kºrpernahen Dienstleistungen hat. 

Im Auftrag der Landesregierung bie-
tet auch die Gemeinde Tollet im Sit-
zungssaal sogenannte ĂSelbsttests 
unter Aufsichtñ an; ein negatives 
Testergebnis gilt f¿r 48 Stunden. Ein 
Beschluss des Gemeinderats wurde 
im Umlaufbeschlussverfahren ein-

ĂGetestet, geimpft oder genesenñ: Das sind die Voraussetzungen, um als Person zu gelten, von der ein geringes 
Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ausgeht. Der Gr¿ne Pass beinhaltet Nachweise, dass man eine 
Corona-Schutzimpfung erhalten hat, einen aktuellen negativen Corona-Test hat oder von COVID-19 genesen ist. 
  
Hotline Gr¿ner Pass der AGES: 0800 555 621 sieben Tage in der Woche, von 0 bis 24 Uhr! (F¿r alle Fragen und 
Anliegen zum Gr¿nen Pass und zu den Zertifikaten.)  

Text: www.gesundheit.gv.at 

Nach ĂWir und 25EU-Jahreñ folgt 
ĂWir und die Rºmer an der Do-
nauñ. Trotz dieser lange andauern-
den problematischen Pandemiesitu-
ation wurde positiv in die Zukunft 
geblickt und die heurige Ausstellung 
ĂWIR und die R¥MER an der Do-
nauñ vorbereitet und zusammenge-
stellt.  

Die Ausstellung zeigt uns mit mo-
dernster Technik tiefe Einblicke ¿ber 
die Rºmerzeit, ¿ber ihre Ausbrei-
tung und ¿ber den Zerfall ihres Rei-
ches, ¿ber ihr Leben und Wirken, 
¿ber ihre Mathematiker und Wissen-
schaftler, ¿ber ihre Machthaber und 
Herrscher und ¿ber ihre zahlreichen 
Vºlker und Religionen. 

Ich danke allen Verantwortlichen 
des Bezirksheimathausvereines, 
allen voran Obmann Ernst Martinek, 
f¿r ihren Einsatz und f¿r die aufge-
wendete Zeit, die es braucht, eine 
spannende, attraktive Ausstellung 
zu gestalten. Ich w¿nsche dem Ver-
lauf der Ausstellung, die es seit 
19. Juni zu besichtigen gibt, alles 
Gute. 

Punkte der Gemeinderatssitzung am 29. April 2021 
1. ¦berarbeitung Flªchenwidmungsplan Nr. 4 der Gemeinde Tollet / Beschluss Planentwurf einschlieÇlich  nde-
rung ¥rtliches Entwicklungskonzept Nr. 2  nderung Nr. 5 

2.  nderung Flªchenwidmungsplan Nr. 4,  nderung Nr. 16 ĂSchauerñ samt  nderung ¥rtliches Entwicklungskon-
zept Nr. 2,  nderung Nr. 4 ĂSchauerñ 

3.  nderung Flªchenwidmungsplan Nr. 4,  nderung Nr. 17 ĂZaunerñ 
4.  nderung Flªchenwidmungsplan Nr. 4,  nderung Nr. 18 ĂPachner-Angerlehnerñ  
5. Antrag Fraktion GR¦NEN: Pflanzung von Bªumen und Hecken auf ºffentlichen Flªchen der Gemeinde Tollet  
 
Die Gemeinderatssitzung am 24.06.2021 musste wegen des GroÇschadensereignisses abgesagt werden. 
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se unter Ber¿cksichtigung der Anrai-
nerinteressen ein groÇes Anliegen. 
Selbstverstªndlich sind im Rahmen 
des Widmungsverfahrens alle The-
men durch Sachvollstªndigengut-
achten zu pr¿fen (wie z.B. Oberflª-
chenentwªsserung, Hangwasser, 
Hochspannungsleitung, gesamte 
Infrastruktur etc.) AllË das wird im 
Verfahren des Landes O¥ gepr¿ft 
und seitens der Gemeinde ber¿ck-
sichtigt. 

B  

Bauland westlich von Neuwies. 
Ein Artikel in einem regionalen Print-
medium bez¿glich der in der letzten 
Gemeinderatssitzung beschlosse-
nen Baulandwidmung bedarf einiger 
Erlªuterungen. 
Wegen groÇer Nachfrage nach 
Wohnraum im Gemeindegebiet und 
der einzuhaltenden Vorgaben des 
Landes Oberºsterreich hat der Ge-
meinderat in der letzten Sitzung den 
mehrheitlichen Beschluss gefasst, 
das Widmungsverfahren einzuleiten. 
Die Vorgaben des Landes zur 
Schaffung neuen Baulands sehen 
eine Entwicklung aus dem Kernge-
biet der jeweiligen Gemeinde vor, 
um Zersiedelung und Fehlentwick-
lungen zu verhindern. Das betroffe-
ne Areal ist am Bild rot eingezeich-
net und ist nºrdlich der Siedlung 
Lahof und westlich der Siedlung 
Neuwies eingebettet. 

Da derzeit kein weiteres Bauland im 
Kerngebiet zu einer Widmung zuge-
lassen wird und im ¥rtlichen Ent-
wicklungskonzept liegende Grund-
st¿cke nicht zur weiteren Ortsent-
wicklung zur Verf¿gung stehen, bie-
tet diese Flªche die Mºglichkeit f¿r 
zukunftsorientierte und generatio-
nen¿bergreifende Siedlungsentwick-
lung. Dabei sind der Gemeinde ein 
schl¿ssiges Gesamtkonzept und 
eine ressourcenschonende Bauwei-

Die Spielegruppe, die Jungschar 
und der Jugendtreff haben ihre 
T¿ren wieder geºffnet. Nach lan-
ger Zeit des Wartens kann nun der 
Betrieb bei unseren Jugendorgani-
sationen wieder aufgenommen wer-

den. Auch im Jugendtreff wird wie-
der ein tolles Freizeitangebot zur 
Verf¿gung gestellt. Obfrau Mag. 
Julia Kaufmann und ich freuen uns 
sehr ¿ber das Engagement vieler 
Eltern, die zuk¿nftig die Jugendli-

chen im Treff begleiten und die Auf-
sicht ¿bernehmen werden. Jugendli-
che im Alter von 14 bis 18 Jahren 
sind herzlich eingeladen, jeden 
Samstag von 18:00 bis 22:00 Uhr 
den Treff zu besuchen. 

Die Firma Pºttinger konnte die 
erste Ausbaustufe des neuen 
Werks in St. Georgen erºffnen und 
feierlich einweihen. Zahlreiche Ehr-
engªste wie B¿rgermeister Karl 
Furthmair, WKO¥-Prªsidentin Doris 
Hummer, Nationalratsabgeordne-
tem Laurenz Pºttinger, Agrar-
Landesrat Max Hiegelsberger, die 
Eigent¿mer Klaus und Heinz Pºttin-
ger und Geschªftsf¿hrer Jºrg Lech-

ner, Bgm. Maria Pachner und ich 
nahmen an der Erºffnung teil. Ne-
ben dem Stammwerk in Grieskir-
chen und den Niederlassungen in 
Bernburg (DE) und Vodnany (CZ) ist 
das der vierte Standort des Grieskir-
chner Leitbetriebes.  
 
Nur ein Jahr dauerte die Bauzeit 
dieser ersten Ausbaustufe, in der 
jetzt mit 60 Beschªftigten  GroÇ-

schwader und Rundballenpressen 
hergestellt werden. Gleich nach der 
Erºffnung der ersten Produktions-
halle erfolgte der Spatenstich f¿r 
den Bau einer 6.300 Quadratmeter 
groÇen Lackierhalle.  
 
Im vor 150 Jahren gegr¿ndeten Fa-
milienunternehmen werden in den 
kommenden Jahren viele Menschen 
einen Arbeitsplatz finden. 

Bild: www.doris.at 
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Bªume, Strªucher pflanzen 
Einzelne Bªume, Baumreihen 
und Strªucher d¿rfen neben ºf-
fentlichen StraÇen nur in einem 
Abstand von einem Meter, au-
Çerhalb des Ortsgebietes nur in 
einem Abstand von drei Metern 
zum StraÇenrand gepflanzt wer-
den.  
 
Baum-/Strauchschnitt f¿r  
Verkehrssicherheit 
GemªÇ Ä 91 StVO m¿ssen 
Grundeigent¿mer Bªume, Strªu-
cher, Hecken und dergleichen, 
welche die Verkehrssicherheit, 
insbesondere die freie Sicht ¿ber 
den StraÇenverlauf, auf die Ein-
richtungen zur Regelung und Si-
cherung des Verkehrs oder wel-
che die Ben¿tzbarkeit der StraÇe 
einschlieÇlich der dem StraÇen-
verkehr dienenden Anlagen (z.B. 
Beleuchtungsanlagen) beein-
trªchtigen, ausªsten oder entfer-
nen. 
 
Luftraum ¿ber der StraÇe 
Eine wesentliche Beeintrªchti-
gung der Sicherheit, Leichtigkeit 
und Fl¿ssigkeit des Verkehrs  
liegt insbesondere vor, wenn sich 
die Gegenstªnde (Bªume, Strªu-
cher, Hecken) im Luftraum ober-
halb der StraÇe nicht mindestens 
2,20 m ¿ber dem Gehsteig und 
4,50 m ¿ber der Fahrbahn be-
finden (Ä 83 Abs. 1 StVO). 
 

 
 

Text: www.ris.bka.gv.at 
Bild: www.michaeldorf.at 

 

G  S  ? 

G  

Frau Angela Nimmervoll aus Kroisbach 
feierte im Mai ihren 85. Geburtstag.

Nathan Meindlhumer aus  
Unterstetten wurde im Mai  

geboren. 

Frau Friederika Ecklmayr aus  
Tollet feierte im Mai ihren  

80. Geburtstag. 

Frau Erna Mauernbºck aus  
Kroisbach feierte im Mai ihren  

85. Geburtstag. 

Tina Hangweirer aus Winkeln  
wurde im Mai geboren. 

Miriam Witzeneder aus Neuwies 
wurde im Juni geboren. 
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R  

K  

Im Sinne einer guten Nachbar-
schaft nehmen wir bitte R¿cksicht 
aufeinander und respektieren die 
Ruhezeiten: 
Mittagsruhe, Nachtruhe,  
Sonn- und Feiertagsruhe 

Es wird empfohlen, Arbeiten 
(besonders im Garten) ab 20:00 
Uhr zu vermeiden.  

W   

Herr Ludwig Hofinger aus Kroisbach  
feierte im Juni seinen 90. Geburtstag.

Herr Johann Wiesinger aus  
Stadlberg feierte im Juni seinen  

80. Geburtstag. 

Frau Maria Reitinger aus  
Unterstetten verstarb im  
86. Lebensjahr. 

Herr Alois Gaderbauer aus  
Kroisbach verstarb im  
78. Lebensjahr. 

Herr Johann Lepka aus  
Unterstetten feierte im Juni seinen 

80. Geburtstag. 

Frau Gertraud Gallistl aus Tollet 
feierte im Juni ihren  
85. Geburtstag. 

Flªchenwidmungsplan Nr. 5 ein-
schlieÇlich ºrtliches Entwicklungs-
konzept Nr. 2  nderung Nr. 5 
 
Die Gemeinde Tollet beabsichtigt auf-
grund der ¦berpr¿fung des Flªchen-
widmungsplanes Nr. 4, den Flªchen-
widmungsplan Nr. 5 aufgrund der 
5jªhrigen ¦berarbeitung aufzustellen. 
Gleichzeitig soll mit dem Flªchenwid-
mungsplan Nr. 5 die  nderung des 
¥rtlichen Entwicklungskonzepts Nr. 2 
 nderung Nr. 5 erfolgen. 
Neben der technischen Umsetzung 
entsprechen die enthaltenen Umwid-
mungen den Entwicklungszielen der 
Gemeinde Tollet. Daher wurde mit 
29.04.2021 seitens des Gemeindera-
tes der Beschluss gefasst, das Ver-
fahren zur  nderung des Flªchenwid-
mungsplanes Nr. 5 einschlieÇlich der 
 nderung des ¥rtlichen Entwicklungs-
konzeptes 2.5 einzuleiten. 
GemªÇ Ä 33 Abs. 3 und Abs. 4 Oº. 
Raumordnungsgesetz 1994 i.d.g.F. 
liegt der Flªchenwidmungsplan Nr. 5 
und das ¥rtliche Entwicklungskonzept 
Nr. 2,  nderung Nr. 5 durch vier Wo-
chen, das ist vom  

Juli 2021 bis einschlieÇlich  
12. August 2021 

zur ºffentlichen Einsichtnahme beim 
Gemeindeamt wªhrend der Amtsstun-
den auf. 
Jedermann, der ein berechtigtes Inte-
resse glaubhaft machen kann, ist be-
rechtigt, wªhrend der Amtsstunden 
schriftliche Anregungen beim Ge-
meindeamt Tollet einzubringen. 
Die B¿rgermeisterin: 
 
Gisela Mayr, eh. 

ĂWas man tief in seinem Herzen besitzt, kann man nicht durch den 
Tod verlieren.ñ (Johann Wolfgang von Goethe) 
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Am 26. September wird gewªhlt. 
Unsere ĂAmtliche Wahlinformationñ 
wird wieder wie gewohnt an alle 
Wªhlerinnen und Wªhler ¿bermit-
telt. 
 
Wahlkarte 
Werden Sie am Wahltag nicht in 
Ihrem Wahllokal wªhlen kºnnen, 
dann beantragen Sie am besten 
eine Wahlkarte. Daf¿r haben Sie 
nun drei Mºglichkeiten:  

¶ Persºnlich am Gemeindeamt  

¶ schriftlich mit der personalisierten 
Anforderungskarte mit R¿cksen-
dekuvert 

¶ elektronisch im Internet 
(www.wahlkartenantrag.at) 

 
Der letztmºgliche Zeitpunkt f¿r 
Wahlkartenantrage ist der 24. Sep-
tember 2021 bis 12:00 Uhr persºn-
lich beim Gemeindeamt. Die Wahl-
karte muss spªtestens am 26. Sep-
tember 2021 um 12:00 Uhr am Ge-
meindeamt Tollet einlangen.  
 
Sie haben weiters die Mºglichkeit, 
die Wahlkarte am Wahltag bei je-
dem geºffneten Wahllokal abzuge-

ben ï hier d¿rfen Sie dann jedoch 
nur f¿r die Landtagswahl Ihre Stim-
me abgeben. Das Wªhlen mit Wahl-
karte in einer anderen Gemeinde ist 
nicht mºglich! Senden Sie die Wahl-
karte bitte als Briefwahl oder geben 
Sie diese bei unserem Gemeinde-
amt rechtzeitig ab! 
 
Falls Sie die Wahlkarte nicht per 
Post erhalten mºchten und eine per-
sºnliche Abholung am Gemeinde-
amt Tollet f¿r Sie nicht mºglich ist, 
kann eine bevollmªchtigte Person 
Ihre Wahlkarte abholen. Dazu ist 
eine Vollmacht notwendig (s. unten).  
 
Nur mit einer Vollmacht, darf die 
Wahlkarte auch von der Person 
mitgenommen werden! 

LT-GR-BGM W  2021 

Die Wasserzªhlerablesekarten kºn-
nen bei der Wahl am 26. September 
2021 abgegeben werden. Spªtester 
Abgabetermin des Zªhlerstandes ist 
der 01. Oktober 2021. 
Wir ersuchen den Zahlerstand ver-
lªsslich abzugeben, da sonst eine 
Schªtzung durchgef¿hrt werden 
muss. 

W  

N  M  

Seit 01. Mai 2021 arbeitet Katharina 
Reiter aus Schl¿Çlberg am Gemein-
deamt Tollet. 

K  

Im August findet wie jedes Jahr un-
sere Kinderferienaktion statt. Die 
Ferienpªsse kºnnen ab August am 
Gemeindeamt abgeholt werden. 
Sie mºchten den Ferienpass per 
Post ¿bermittelt bekommen? 
Bitte schreiben Sie an Gemeinde 
Tollet: Tollet 1, 4710 Tollet oder 
gemeinde@tollet.ooe.gv.at 

Wahlzeit/Wahllokal:  
26.09.2021 von 07:30 - 12:00 Uhr 
Sitzungszimmer, Schloss Tollet, 

Tollet 1, 4710 Tollet 
 

Mitzubringen:  
Amtlichen Lichtbildausweis und 
persºnlichen Abschnitt der 
ĂAmtlichen Wahlinformationñ 

W  / V   

Hiermit beantrag ich (Vor- und Zuname) __________________________ 
 

_______________________________________________ geboren am  
 

_________________, die Wahlkarte, da ich am Wahltag das Wahllokal 
aus folgendem Grund nicht aufsuchen kann (zutreffendes ankreuzen):  
O Ortsabwesenheit  
O gesundheitliche Gr¿nde  
O Auslandsaufenthalt  
O sonstiger Grund ___________________________________________  
 
Ich bestªtige meine Identitªt mit folgendem Ausweis:  
O Reisepass Nr. ______________________ 

O F¿hrerschein Nr. ____________________ 

O anderer Ausweis ____________________Nr.____________________ 

 
Gleichzeitig bevollmªchtige ich Frau/Herrn (Vor- und Zuname der bevoll- 

mªchtigten Person) ___________________________________ geboren  

am ______________________ meine Wahlkarte beim Gemeindeamt 

Tollet abzuholen.  

 

_____________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift  

 
Bei der Abholung der Wahlkarte ist von der bevollmªchtigten Per-
son ein g¿ltiger, amtlichen Lichtbildausweis vorzuweisen.  

N  S  

Regina Sallaberger hat die Standes-
beamtenpr¿fung erfolgreich abge-
schlossen und darf nun Trauungen 
durchf¿hren. 



  Seite 7 

Ausgabe / Juli 2021 

Das Rote Kreuz sucht freiwillige 
Helfer in jeder Altersklasse.  SpaÇ 
an der Arbeit, Freude an der Ge-
meinschaft, Erfahrungen einbringen 
und eine sinnvolle Tªtigkeit aus¿-
ben, das sind die wesentlichen Moti-
ve der freiwilligen Rot Kreuz Mitar-
beiter. Die Ausbildung zum Ret-
tungssanitªter wird durch das Sani-
tªtergesetz geregelt und ist eine 
staatlich anerkannte Berufsausbil-
dung. Zweimal jªhrlich bietet das 
Rote Kreuz in Grieskirchen einen 
Kurs an. Der Sommerkurs in ge-
blockter Form bietet sich besonders 
f¿r Sch¿ler und Studenten an. Auch 
f¿r angehende Zivildiener ist dies 
eine Mºglichkeit, schon vorab den 
Dienstbetrieb kennenzulernen und 
den Zivildienst in einer vertrauten 
Umgebung zu absolvieren. Ein wei-
terer, berufsbegleitender Lehrgang, 
beginnt wieder im Herbst 2021. 
Aufgrund der sich entspannenden 
Situation wird ein geblockter Som-
merkurs f¿r die Ausbildung zum 
Rettungssanitªter angeboten. 
 
Unter Einhaltung der gesetzlichen 
VorsichtsmaÇnahmen findet der 
nªchste Lehrgang von 12. Juli 2021 
bis 30. Juli 2021 ganztªgig statt. 
Kursort: Rot Kreuz Haus Grieskir-
chen 
 
R¦CKFRAGEHINWEIS: 
Elfriede Angermayr 
¥sterreichisches Rotes Kreuz, LV 
O¥ Bezirksstelle Grieskirchen 
+43/7248/62243 14 
elfriede.angermayr@o.roteskreuz.at 
www.roteskreuz.at 
 

R -
 

A   H-
S  

¶ Behºrdenwege und Online Ser-
vices der Verwaltung ¥sterreichs 
digitales Amt: 
www.oesterreich.gv.at 

¶ Unternehmensserviceportal: 
www.usp.gv.at 

¶ Arbeitnehmerveranlagung 
(FinanzOnline): 
www.finanzonline.at 

¶ Elektronische Gesundheitsakte 
(ELGA): www.gesundheit.gv.at 

¶ Elektronische Zustellung: Infor-
mationen zur elektronischen Zu-
stellung und die Liste der zuge-
lassenen Zustelldienste finden 
Sie unter www.zustellung.gv.at 

¶ Neues Pensionskonto: 
www.neuespensionskonto.at 

¶ Online-Services der ¥sterreichi-
schen Sozialversicherung: 
www.sozialversicherung.at 

¶ Meldebestªtigung / Meldeaus-
kunft: https://www.help.gv.at/
meldebestaetigung 

¶ Strafregisterbescheinigung: 
https://www.help.gv.at/
strafregisterbescheinigung 

¶ Transparenzportal: 
www.transparenzportal.gv.at 

 

A   -
 B 

Ihre Vorteile im ¦berblick 
Sich im Internet digital ausweisen 
Dokumente komfortabel rechtsg¿ltig 
elektronisch unterschreiben Amts-
wege online erledigen und eSer-
vices der Wirtschaft mittels Handy-
Signatur sicher nutzen. F¿r eine 
Vielzahl von Amtswegen fallen An-
trags- oder Beilagengeb¿hren nach 
dem Geb¿hrengesetz an: diese sind 
um 40 % reduziert, wenn der Antrag 
mit der Handy-Signatur eingebracht 
wird! 
Hoher Sicherheitsstandard und kos-
tenfreie Nutzung. 
 

S   S   I  H
-S  

Detaillierte Informationen zu den 
unterschiedlichen Aktivierungsmºg-
lichkeiten finden Sie unter 
www.buergerkarte.at/aktivieren-
handy.html 

H  

GemªÇ Ä 6 Oº. Hundehaltegesetz 
2002 heiÇt es: 
Hunde m¿ssen an ºffentlichen Or-
ten im Ortsgebiet an der Leine oder 
mit Maulkorb gef¿hrt werden. 
Bei Bedarf, jedenfalls aber bei Hal-
testellen ºffentlicher Verkehrsmittel, 
in ºffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Schulen und Kindergªrten, auf ge-
kennzeichneten Kinderspielplªtzen 
sowie bei grºÇeren Menschenan-
sammlungen und bei Veranstaltun-
gen, m¿ssen Hunde an der Leine 
und mit Maulkorb gef¿hrt werden. 

L -  M -
  H 

W -
V  

Verordnung  
der Bezirkshauptmannschaft Gries-
kirchen zum Schutz vor Waldbrªn-
den (Waldbrandschutz-Verordnung 
2021)  
 
Auf Grund des Ä 41 Abs.1 des 
Forstgesetzes 1975, BGBl.Nr. 
440/1975 in der geltenden Fassung, 
wird verordnet:  
 
Ä 1  SchutzmaÇnahmen  

¶ In den Waldgebieten aller Ge-
meinden des Bezirkes Grieskir-
chen sowie in deren Gefªhrdungs-
bereichen sind jegliches Anz¿n-
den von Feuer und das Rau-
chen verboten.  

¶ Der Gefªhrdungsbereich ist ¿ber-
all dort gegeben, wo die Bodende-
cke oder die Wind-verhªltnisse 
das ¦bergreifen eines Bodenfeu-
ers oder eines Feuers durch Fun-
kenflug in den benachbarten Wald 
beg¿nstigen.  

 
Ä 2  Bekanntmachung des Ver-
bots  
Waldeigent¿merinnen und Waldei-
gent¿mer d¿rfen dieses Verbot in 
geeigneter Weise ersichtlich ma-
chen (Ä 41 Abs. 3 Forstgesetz 
1975).  
 
Ä 3  Strafbestimmungen  
¦bertretungen nach Ä 1 werden 
nach Ä 174 Abs. 1 lit. a Ziffer 17 
Forstgesetz 1975 mit Geldstrafe bis 
zu 7.270,00 Euro oder mit Freiheits-
strafe bis zu 4 Wochen bestraft. Bei 
Vorliegen besonders erschwerender 
Umstªnde kºnnen die beiden Stra-
fen nebeneinander verhªngt wer-
den.  
 
Ä 4  Schlussbestimmungen  

¶ Diese Verordnung wird in der Amt-
lichen Linzer Zeitung und durch 
Anschlag an den Amtstafel der 
Bezirkshauptmannschaften Gries-
kirchen (Publikation im Internet 
unter www.bh-gr-ef.gv.at) sowie 
der Gemeindeªmter des Bezirkes 
Grieskirchen kundgemacht.  

¶ Sie tritt mit 18. Juni 2021 in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Oktober 
2021 auÇer Kraft.  
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Wir mºchten allen Jugendlichen von 
Tollet und Umgebung die Mºglich-
keit geben, sich im JuToll Tollet wie-
der zu treffen.  
 
Die Rªume wurden von einigen El-
tern bereits bestens vorbereitet, 
danke allen die mitgeholfen haben. 
Der K¿hlschrank ist mit Getrªnken 
gef¿llt und auch Knabbergebªck 
steht zur Verf¿gung. Egal ob Billi-
ard, Dart, Wutzeltisch oder einfach 
nur ein wenig Ăabhªngenñ, vieles ist 
im JuToll mºglich. 
 
Wenn du gerade die 8. Schulstufe 
beendet hast oder du bereits ªlter 
bist, schau vorbei. 
 
Geºffnet ist jeden Samstag von 
18 ï 22 Uhr. 
 
Macht das Jugendhaus zu eurem 
Treffpunkt, ihr macht das Pro-
gramm, wir unterst¿tzen euch dabei! 
 
An dieser Stelle einen herzlichen 
Dank an den Vorstand vom JuToll, 
welches den Neustart tatkrªftig un-
terst¿tzt und mittrªgt. 

Jungscharkinder, ab der 2. Klasse 
VS kannst du mit dabei sein. 
 
Wir w¿nschen allen Tolleterinnen 
und Tolletern einen erholsamen 
Sommer und euch liebe Kinder 
schºne Ferien! 
 
Eure Jungscharleiter 

Am 20. Mai konnten wir unter  
Einhaltung der 3G Regel, endlich 
wieder mit der Spielgruppe begin-
nen. Durch die 7 monatige Pause 
fiel es den Kleinen nicht leicht, wie-
der mit den anderen Kindern zu 
spielen. Es mussten nat¿rlich einige 
Geburtstage nachgefeiert werden.  
Neue Bewegungslieder haben wir 
auch wieder kennengelernt. 
 
Zum Vatertag wurde eine Leinwand 

und eine GruÇkarte von den Kindern 
gestaltet. 
 
Die Raupe Nimmersatt wurde ge-
bastelt und anschlieÇend hºrten wir 
die Geschichte dazu.  
 
Um die restliche Zeit, die uns bis zur 
Sommerpause noch bleibt, gut nut-
zen zu kºnnen, findet die Spielgrup-
pe jetzt jeden Donnerstag im Feu-
erwehrhaus Unterstetten statt. 

Lange Zeit konnten wir heure keine 
Jungschar-Stunden abhalten, je-
doch das eine oder andere Treffen 
gab es dann doch! Hier war die 
Freude sehr groÇ, dass wir unter 
Ber¿cksichtigung und Einhaltung 
einiger Vorschriften uns treffen 
konnten. Wir planen auch in den 
nªchsten Wochen vereinzelt eine 
Jungscharstunde abzuhalten. Die 
mºglichen Termine werden wir kurz-
fristig aussenden. 
 
Im Herbst mºchten wir wieder regel-
mªÇig unsere Stunden abhalten. 
Die Termine werden ebenfalls ¿ber 
unsere WhatsApp Gruppe versen-
det und im Schaukasten beim Union 
Haus verºffentlicht. Besonders freu-
en wir uns da auf unsere Ăneuenñ 

K  J  T 


